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Mietvertrag fur Eigentumswohnungen
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Alle Mietvertrage unseres Lieferprogramms werden immer aus Anlass neuer BGH-Urteile zum
Mietvertragsrecht durchgesehen und Uberarbeitet.

In der Auflage 2011 des Mietvertrags fur Eigentumswohnungen gab es Anpassungen auf Grund
von folgenden

Urteilen des BGH zum Mietvertragsrecht:

e Urteil vom 10.11.2010: Prazisierung zur bisherigen Rechtsprechung bezuglich der Wohnflache

e Urteil vom 13.10.2010: Insolvenzsicheres Kautionskonto

e Urteil vom 08.12.2010: Prazisierung der bisherigen Rechtsprechung zum wechselseitigen Kundi-
gungsverzicht.

e Urteil vom 14.12.2010: Prazisierung der Rechtsprechung zur Farbwahl bei Renovierungen durch
den Mieter.

Verwendungszweck dieses Mietvertrags:

Speziell fur den Bedarf bei der Vermietung von modernen Eigentumswohnungen entwickelter Mietver-
trag, der umfassende Regelungen fiir fast alle Bedurfnisse enthalt.

>» Integrierte Inventarliste und Regelung fur die Einbaukliiche und/oder zusatzlichem Einrichtungen
im Mietvertrag enthalten.

>»> Umlage der Betriebskosten (Miet-Nebenkosten) nach Abrechnung der Hausverwaltung

>» Regelung zur Geltung von Beschlissen der Wohnungseigentiimergemeinschaft im Mietvertrag
enthalten.

>» Schoénheitsreparaturen und Generalreinigungspflichten vor dem Auszug nach detailliertem
Pflichtenheft des Mietvertrags durch den Mieter

>» zusatzlicher Mietvertragsabschnitt (optional zu verwenden) wenn die Beheizung der Wohnung
durch eine (Gas-)therme oder sonstige Einzelfeuerstatte erfolgt.

Dateiversion des Mustermietvertrags fur Eigentumswohnungen:

Wir liefern diesen Mustermietvertrag nur als vorformatierte Word- Textdatei, da Eigentumswohnungen
sehr unterschiedlich sind und in der Regel eine Individualisierung durch den Anwender vorgenommen
wird. Die Textdatei kann deshalb vollig frei mit jedem Textverarbeitungsprogramm bearbeitet werden.

Die Passagen des Mietvertrags, denen besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist (Optionen, Dateneinga-
be, Individualisierungen) sind in roter Schriftfarbe hervorgehoben.

Autor und Grundlagen: Dieser Mietvertrag ist eine zweckoptimierte Version des vom gleichen Autor
entwickelten Deutschen Standardmietvertrags, er ist konform mit der Rechtsprechung des BGH.

Das Buch zum Mietvertrag:
Der Autor hat eine detaillierte und wissenschaftlich genaue Darstellung des aktuellen Mietvertragsrechts
auf rund 270 Seiten veroffentlicht (2. Auflage 2010/11).

Mietvertrag in den Warenkorb Preis: 12,80 €
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Die nachstehend als Vermieter und Mieter bezeichneten Vertragsparteien schlieRen beziglich der im
nachfolgenden Vertragstext als “Mietobjekt” bezeichneten Eigentumswohnung diesen Mietvertrag ab.
**|n Rotschrift ausgeflihrte Textpassagen sollten vor der Ausfertigung des Mietvertrags entsprechend
individualisiert (bzw. geléscht) werden.

A | Vertragsparteien

Vermieter

Mieter 1 Geschiitztes Muster
Nur zur Ansicht. Durch Kopieren und Nachahmen (Abschreiben) verletzen Sie

unserer Urheberrechte.

Mieter 2

B | Mietobjekt — Eigenrumswohnung (Lage und Ausstattung) :

Die Eigentumswohnung liegt in (Adresse)

Die vermietete Wohnung liegt im:

Erdgeschoss/im Obergeschoss / links | rechts | vom Treppenhaus des Gebdudes. Es handelt
sich um eine Wohnungseigentimergemeinschaft (nachfolgend auch ,WEG" bezeichnet) bestehend
aus insgesamt Wohneinheiten.

PKW-Abstellplatze stehen allen Mietern zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfigung und sind nicht
markiert. Der Mieter kann — sofern verflugbar - jeweils einen beliebigen freien Platz nutzen. Ein
Rechtsanspruch auf einen freien Platz besteht nicht.

Mitvermietet ist der mit N° |___ | markierte PKW-Abstellplatz (Freiplatz).
Mitvermietet ist der mit N° |__ | gekennzeichnete (Tief-)Garagenstellplatz.
Mitvermietet ist der mit N° |___ | gekennzeichnete Carport.

Mitvermietet ist die mit N° |___ | gekennzeichnete Garage.

Abstellraum:
Zur alleinigen Benutzung mitvermietet ist der Abstellraum Nr. |__| .

Sonstiges:

Zur gemeinsamen Benutzung sind im Haus folgende Nebenrdume und Nutzflachen verfigbar und
mitvermietet:

Waschkiche /Platz f. Milltonnen / Garten / Hof / Fahrradraum /Trockenraum
Kinderspielplatz / sonstige..

Einrichtungen:

Die Eigentumswohnung ist vom Vermieter mit folgenden Einrichtungen ausgestattet:

Mietvertrag Seite 1 — fur die Dokumentensicherheit bitte jede Seite abzeichnen:
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Heizung mit Gastherme / Wandschréanke / FuBbodenheizung / Markise / Spultisch

Gasherd oder Elektroherd / Einbauktiche / Turdffner mit Gegensprechanlage

Einbaubad /Markise / Gemeinschaftsantenne / Breitbandkabelanschluss.

Wegen der Einzelheiten wird auf das als 1 dem Mietvertrag beigefiigte und von beiden Parteien ge-
meinsam aufgenommenes Einrichtungsverzeichnis verwiesen.

C | Wohnungsgrof3e und Zustand (vereinbarte Regelung ankreuzen®)

D

Die Gro3e des Mietobjekts betragt ca. | | m2.

Diese Angabe ist wegen mdglicher Fehler beim AufmalR lediglich im Hinblick auf die Verteilung der
Betriebskosten als MaR3stab verbindlich und wird nicht zugesichert.

Die Gro
Umfang

Geschiitztes Muster
Nur zur Ansicht. Durch Kopieren und Nachahmen (Abschreiben) verletzen Sie

Das MieGuEl=l Urheberrechte.

Das Mietobjekt ist ein vollsanierter Altbau und wird erstmalig nach der Gebaudesanierung an den
Mieter vermietet.

Das Mietobjekt wird dem Mieter in renoviertem Zustand Uberlassen.

Das Mietobjekt wird dem Mieter unrenoviert (mit sichtbaren Gebrauchsspuren des vorherigen Nut-
zers) Uberlassen.

Ubergabeprotokoll:

Sofern von den Parteien gemeinsam vor Vertragsabschluss oder bei der Ubergabe des Mietobjekts
ein Zustandsprotokoll erstellt wurde, so ist dieses hinsichtlich der Details zum Wohnungszustand
maRgebend.

Nutzung des Mietobjekts, Untervermietung

1. Der Mieter darf das Mietobjekt nur als Wohnung nutzen. Eine andere Nutzung ist nur nach vorhe-
rige Erlaubnis des Vermieters erlaubt. Es liegt im freien Ermessen des Vermieters, ob er im Einzelfall
eine nachgefragte Erlaubnis erteilt.

2. Das Abstellen von Fahrradern, Rollern, Kinderwagen, Rollatoren, Rollstiihlen oder vergleichbaren
Gegenstanden ist im Treppenhaus und in den Fluren des Gebaudes nur nach ausdrucklicher vorheri-
ger Zustimmung des Vermieters erlaubt. Der Vermieter kann seine Zustimmung verweigern, wenn
der Mieter nicht auf die Nutzung des Gegenstands angewiesen ist, oder die Raumgrof3e ein Abstellen
nicht zuldsst. Der Vermieter kann einen geeigneten Abstellplatz zuweisen.

3. Der Mieter ist ohne Erlaubnis des Vermieters nicht dazu berechtigt, die Nutzung des Mietobjektes
ganz oder teilweise einem Dritten zu Uberlassen, insbesondere es weiter zu vermieten.

E | Wohnungseigentumergemeinschaft:

Mietvertrag Seite 2 — fur die Dokumentensicherheit bitte jede Seite abzeichnen:

5.1. Die Bestimmungen der Teilungserklarung (Gemeinschaftsordnung) sowie die Beschlisse der
Wohnungseigentimer Uber die Ordnung im Haus und das Zusammenleben der Hausbewohner sind
auch fur den Mieter verbindlich, sofern und soweit er die Mdglichkeit hatte, sich in zumutbarer weise
Kenntnis vom Inhalt entsprechender Regelungen zu verschaffen. Dazu wird der Vermieter dem Mie-
ter auf jederzeitige Anforderung hin soweit erforderlich Kopien der betreffenden schriftlichen Unterla-
gen (Beschlisse der WEG) zur Einsichtnahme Uberlassen.

5.2. Dies gilt auch fur spatere Anderungen der Gemeinschaftsordnung und die nach dem Abschluss
des Mietvertrags getroffenen Beschlisse der Wohnungseigentimer. Der Vermieter wird dem Mieter
die einschlagigen Anderungsbeschliisse durch Aushéndigung entsprechender Kopien mitteilen.

5.3. Der jeweilige Verwalter der Wohnungseigentumsanlage ist neben dem Vermieter berechtigt, die
zur Aufrechterhaltung der Hausordnung erforderlichen Einzelanweisungen zu erteilen.
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1. Mietzeit, Kindigung

1.2. Das Mietverhiltnis beginnt am (Einzug/Ubergabe): ??

1.3. Laufzeit
Das Mietverhaltnis lauft auf unbestimmte Zeit. Es kann unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen je-
derzeit gekundigt werden.

Das Mietverhéltnis lauft fir unbestimmte Zeit. Eine Kindigung ist jedoch fur beide Parteien fruhes-
tens

zum zuléssig*. Fur die Zeit davor verzichten die Vertragsparteien
wechselseitig auf ihr Kiindigungsrecht, danach kann das Mietverhéltnis unter Einhaltung der gesetzli-
chen Fristen jederzeit gekundigt werden.

Von dem Verzicht bleibt das Recht der Parteien zur Kiindigung aus wichtigem Grund und zur
auBerordentlichen Kiindigung mit gesetzlicher Frist unberihrt.

Geschiitztes Muster
Nur zur Ansicht. Durch Kopieren und Nachahmen (Abschreiben) verletzen Sie
unserer Urheberrechte.

tes Mietvérma e . g o
stimmte Zeit verlangert, ist somit ausgeschlossen. Fortsetzung oder Erneuerung des Mietverhaltnis-
ses nach seinem Ablauf miussen vereinbart werden.

1.5. Die Kindigung muss schriftlich erfolgen. Dazu muss die Kindigung hand- oder maschinen-
schriftlich ausgefuhrt sein und von allen Mietern, beziehungsweise bei einer Kindigung durch die
Vermieter von diesen unterschrieben sein. Eine Kindigung per Telefax, E-Mail oder SMS genugt die-
sen gesetzlichen Anforderungen nicht.

2. Schlussel und Sicherheit

2.1. Der Mieter erhalt folgende Schliissel fiir das Mietobjekt. Die Ubergabe der Schliissel erfolgt zu-
sammen mit der Ubergabe des Mietobjekts.

Stiuck  Hauseingangsschlussel /  Stuck  Briefkastenschlissel /  Stuck  Garagenschlissel
/Funkfernbedienung zur Tordffnung / Sonstige

2.2. Die Anfertigung von zusatzlichen Schlisseln ist nur mit Erlaubnis des Vermieters gestattet.
Schlussel, welche sich der Mieter zusatzlich beschafft hat, sind nach Beendigung der Mietzeit dem
Vermieter gegen Erstattung der Kosten abzuliefern. Wird ein Schlissel gebrauchsunféhig, ist dies
dem Vermieter mitzuteilen und gleichzeitig der Schlissel dem Vermieter auszuhandigen.

2.3. Das Mietobjekt ist nicht mit einer SchlieRanlage ausgestattet, fur die Tlren gibt es jeweils unter-
schiedliche Schlussel und Schlésser (keine Systemschlésser).

2.3. Das Mietobjekt ist ganz/teilweise mit einer SchlieBanlage (Systemschldsser) ausgestattet.

2.4. Bei Verlust eines Schlussels ist der Mieter verpflichtet, auf Verlangen des Vermieters die Kosten
fur neue Turschlésser, beziehungsweise bei einer SchlieRanlage deren Kosten und auch die Kosten
fur den Austausch der Schlussel anderer Mieter zu Ubernehmen, sofern der Mieter nicht nachweisen
kann, dass ein Missbrauch der Schlissel trotz Verlust ausgeschlossen ist. Entsprechendes gilt fur
Fernbedienungen oder sonstige Gerate fiur die Tor6ffnung einer Gemeinschaftsgarage (siehe dazu
auch ,Kleinreparaturen®).

3. Der Mieter verpflichtet sich zu folgenden monatlichen Mietzahlungen bzw.

3.1. Wohnungs-Grundmiete €
3.2. Miete fur die Garage, Carports oder Stellplatze €

3.3. Die monatliche Vorauszahlung fur die unter Ziffer 6 zusammenge-
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fassten ,kalten“ Betriebskosten betragt €

3.4. Die monatliche Vorauszahlung fur die unter Ziffer 7 aufgefuihrten
Heizkosten betragt (fur Etagenheizungen siehe Ziffer 8 unten) €

3.5. Sonstiges

3.6. Die Gesamtmiete betragt monatlich €

4. Zahlung und Falligkeit der Miete

11t Geschiitztes Muster
(MG Nur zur Ansicht. Durch Kopieren und Nachahmen (Abschreiben) verletzen Sie
p][-¥=1s unserer Urheberrechte.
Die ers

und der Schlissel zu bezahlen.
4.2. Bankverbindung des Vermieters:
Kontoinhaber:

Bank und Bankleitzahl: Kontonummer:

5. Mieterhdhungen, Indexmiete

Hinsichtlich etwaiger zukinftiger Mieterhdhungen werden keine Vereinbarungen getroffen.
Die Erhéhung der Miete und/oder der Vorauszahlungen fiur Betriebs- und Heizkosten durch den Ver-
mieter entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bleibt dem Vermieter jedoch vorbehalten.

Hinsichtlich der H6he der zukunftigen Grundmiete werden die Vereinbarungen gemal Ziffer 5.1 bis
5.3 nachfolgend getroffen.

5.1. Die Vertragsparteien vereinbaren, dass die Grundmiete flr das Mietobjekt nach Ziffer 3.1 und
3.2 vorstehend durch den vom Statistischen Bundesamt ermittelten Preisindex fur die Lebenshaltung
aller privaten Haushalte in Deutschland (neue Bezeichnung ab 2002: Verbraucherpreisindex fur
Deutschland) auf der Basis 2005=100 bestimmt wird.

5.2. Andert sich dieser Preisindex bezogen auf den Zeitpunkt des Beginns dieses Mietverhaltnisses
oder den Zeitpunkt der letzten Mietdnderung, so kann jeder Vertragspartner durch eine Erklarung in
Textform eine entsprechende Erhéhung oder Absenkung der Grundmieten fur die Zukunft verlangen.
Die geanderte Miete ist mit Beginn des Ubernéachsten Monats nach dem Zugang der Erklarung zu ent-
richten.

5.3. Diese Anderung der Miete kann erstmals nach Ablauf von einem Jahr seit Mietbeginn oder immer
dann verlangt werden, wenn die Miete seit mindestens 1 Jahr seit der letzten Anpassung unverandert
war.

6. ,,Kalte* Betriebskosten — fur Heizkosten siehe Ziffer 7

6.0. ,Kalte” Betriebskosten werden nachfolgend als ,,Betriebskosten*“ bezeichnet, ,,warme* Betriebs-
kosten als Heizkosten.

6.1. Der Mieter tragt alle im Einzelfall fir die Eigentumswohnung und eine etwa mitgemietete Garage
oder Tiefgaragenstellplatz bzw. Stellplatz/Carport anfallenden Betriebskosten im Sinne der 88 1, 2
Betriebskostenverordnung (Anlage 3 zu 8 27 | der Il BerechnungsVO). Die aktuelle Fassung der Be-
triebskostenverordnung ist diesem Vertrag beigeheftet. Zusatzlich werden die in nachfolgendem Ab-
schnitt 6.3. festgelegten sonstigen Betriebskosten im Sinne des 8 2 Nr. 17 BetrKV auf den Mieter
umgelegt.

Mietvertrag Seite 4 — fur die Dokumentensicherheit bitte jede Seite abzeichnen:
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7.2. Das Mietobjekt ist mit Einrichtungen zur Erfassung des individuellen Warmeverbrauchs und
Warmwasserverbrauchs des Mieters ausgestattet. Der Mieter ist verpflichtet, den Teil der gesamten
erfassten Heizkosten zu tragen, der seinem festgestellten Verbrauch entspricht.

Die Abrechnung wird entsprechend der Regelungen der HeizkostenV vom Vermieter bzw. der Haus-
verwaltung der WEG erstellt. Die Wahl der AbrechnungsmafBstabe bleibt dem Vermieter nach § 6
Abs. 4 HeizkostenV Uberlassen bzw. richtet sich nach den von der WEG dazu gefassten Beschliisse.

7.3. Die Abrechnungsmafstabe (=Anteil nicht verbrauchsabhéngigen Grundkosten und Anteil der
Verbrauchabhanglg zZu vertellenden Kosten) kénnen bei Vorliegen der in der HeizkostenV genannten

berechti
nung zu andern.

7.5. Ausdrucklich wird vereinbart, dass der Vermieter berechtigt ist, Erhéhungen der Heiz- und Was-
serkosten (mit Warmwasser) anteilig auf den Mieter umzulegen. Das in § 560 BGB geregelte Verfah-
ren ist dabei einzuhalten.

8. Wohnungsheizungen, (Gas-)Einzelfeuerstatten, Nachstromspeicheréfen

8.1 Die im Mietobjekt zur Beheizung und Warmwasserbereitung installierten Geréate sind an den Mie-
ter mitvermietet. Der Mieter betreibt diese Geréte (Therme) entsprechend seinen eigenen Bedurfnis-
sen auf eigene Kosten im Rahmen der hier getroffenen Vereinbarungen selbst.

8.2. Der Vermieter lasst die installierten Geréate einmal jahrlich oder bei Bedarf durch einen Fachbe-
trieb prufen (einschliellich der gesetzlichen Abgasmessung), einstellen, warten und reinigen (auch
entkalken).

Samtliche Arbeiten an den Geraten werden ausschliellich von Fachbetrieben durchgefiihrt, die der
Vermieter beauftragt. Der Mieter ist weder befugt, selbst Hand zu legen, noch darf er Auftrage an
Dritte Personen erteilen.

8.3. Der Mieter ist verpflichtet, den mit Arbeiten an den Geraten beauftragten Handwerkern und dem
Vermieter das Betreten der Wohnung zur Untersuchung und Durchfihrung von Arbeiten jederzeit
nach vorheriger Terminabsprache zu ermdglichen.

8.4. Alle fur die Therme oder sonstigen Einzelfeuerstatten und Boiler anfallenden Betriebskosten nach
8§ 2 Nr. 4 und Nr. 5 der BetrKV (siehe Abschrift der BetrKV als Vertragsanlage) tragt der Mieter.

Der Vermieter kann anfallende Kosten dem Mieter entweder jeweils nach Anfall — unter Berucksichti-
gung der gemaR Ziffer 3.4. geleisteten Vorauszahlungen in Rechnung stellen oder eine periodische
Kostenabrechnung (mindestens einmal jahrlich) erstellen. In jedem Fall ist der Mieter verpflichtet, of-
fene Kosten unverziglich zu bezahlen. Der Vermieter wird eine Kopie der Handwerkerrechnungen
seiner Abrechnung beiftigen.

8.5.

Ausdrucklich wird vereinbart, dass der Vermieter berechtigt ist, Erhdhungen der Heiz- und Warm-
wasserkosten anteilig auf den Mieter umzulegen. Das in § 560 BGB geregelte Verfahren ist dabei ein-
zuhalten.

9. Abfallentsorgung

9.1. Der Mieter kann seinen Hausmull, wie behdrdlich vorgeschrieben, getrennt nach Restmiull und
Reststoffen (Recycling) in die hierfur vom Vermieter bereitgestellten gemeinschaftlich genutzten Con-
tainer entsorgen. Die Entsorgung von Sperrmlll ist Sache des Mieters. Die Entsorgungskosten tragt
der Mieter entweder im Rahmen der allgemeinen Betriebskosten (siehe oben unter Ziffer 6) oder es
erfolgt einer gesonderte Abrechnung tiber die Entsorgungskosten.

9.1. Der Mieter ist verpflichtet, die fur die Entsorgung des Hausmiulls und der Reststoffe (Recycling)
erforderlichen GefalRe (Tonnen, S&cke) selbst anzuschaffen, soweit diese nicht vom Vermieter oder
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dem Entsorgungsunternehmen kostenfrei zur Verfigung gestellt werden. Die Gebihren und Kosten
fur die Entsorgung seines Abfalls sind vom Mieter direkt an den Abfallentsorger zu bezahlen.

10. Mietsicherheit (Mietkaution)

10.1.Der Mieter verpflichtet sich zur Bereitstellung einer Geldsumme als Mietsicherheit in Ho6he von
(Gesetzliche Hochstgrenze: dreifache Grundmiete): ?? €

10.2. Die Mietsicherheit dient dem Vermieter als Sicherheit fur die Erfullung samtlicher Anspriiche
aus dem Mietverhaltnis gegeniiber dem Mieter. Sie ist spatestens mit Ubergabe des Mietobjekts und
der Schlussel an den Vermieter zu entrichten. Die Rechte des Mieters aus § 551 Abs. 2 BGB werden
nicht ei i

Geschiitztes Muster
[ cIY; Nur zur Ansicht. Durch Kopieren und Nachahmen (Abschreiben) verletzen Sie
s unserer Urheberrechte.
tige Sic
heitsleistung als die Bereitstellung einer Geldsumme zu akzeptieren.

10.4. Die Kaution ist dem Vermieter in bar auszuhandigen oder unmittelbar auf das folgende Bank-
konto des Vermieters zu Uberweisen. Dieses Bankkonto ist insolvenzsicher und erfullt die Anforde-
rungen des 8 551 Abs. 3 BGB. Zinsen erh6hen die Mietsicherheit.

Bankname:
Bankleitzahl: Konto:

10.6. Der Mieter kann gegen eine Mietforderung des Vermieters nicht mit seinem Anspruch auf Rick-
zahlung der Kaution aufrechnen. Dieses Aufrechnungsverbot gilt auch nach Beendigung des Mietver-
haltnisses nachvertraglich bis zu vollstandigen Erledigung sdmtlicher gegenseitiger Anspriche, soweit
diese ihren Ursprung im Mietverhéltnis haben.

10.7. Die Kaution ist nach Rickgabe der Mietsache in vertragsgemallem Zustand zuzlglich der ange-
fallenen Zinsen unter Abrechnung eventueller Vermieterforderungen innerhalb einer angemessenen
Uberlegungsfrist an den Mieter zuriickzuzahlen.

Steht eine Forderung des Vermieters zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, bzw. befindet sich die
Wohnung in einem nicht vertragsgeméafRen Zustand, so ist er berechtigt, einen der voraussichtlichen
Forderung entsprechenden Betrag von der Mietsicherheit bis zur Klarung aller Umsténde zurtickzube-
halten. Dies gilt auch hinsichtlich der vom Mieter zu bezahlenden Betriebskosten.

Der Vermieter ist nicht verpflichtet, eine Betriebs- und Heizkostenabrechnung nach dem Auszug des
Mieters zu erstellen. Spéatestens mit Erstellung der turnusmafligen Jahresabrechnung ist er jedoch
verpflichtet, einen etwa sich ergebenden restlichen Kautionsriickzahlungsanspruch an den Mieter
auszubezahlen.

11. Haftung des Mieters

11.1. Zu den Pflichten des Mieters gehort es nach § 536 ¢ BGB, dem Vermieter Schdden am Mietob-
jekt sofort anzuzeigen. Entsprechendes gilt, soweit MalBhahmen zum Schutz des Mietobjektes erfor-
derlich sind. Unterlasst der Mieter eine sofortige Anzeige, so ist er zum Ersatz des daraus entstehen-
den Schadens verpflichtet.

11.2.Der Mieter ist insbesondere verpflichtet, Undichtigkeiten am Wasserversorgungssystem und
Schéaden an (Silikon-) Dichtungsfugen in Nassbereichen dem Vermieter sofort zu melden, sowie re-
gelméaRig Sichtprifungen auf Schaden vorzunehmen.

11.3. Der Mieter ist verpflichtet, das Auftreten von Ungeziefer (insbesondere Hausschadlinge) dem
Vermieter sofort zu melden. In jedem Fall hat der Mieter selbst den Einsatz von Giften zur Ungezie-
ferbekdmpfung strikt zu unterlassen, es sei denn, es werden handelstbliche, fir die Benutzung durch
Endverbrauer in Wohnbereichen zugelassene Substanzen verwendet.

11.4. Der Mieter haftet dem Vermieter fir Schdden am Mietobjekt, die durch Verletzung seiner
Obliegenheits- und Sorgfaltspflichten wéhrend der Mietzeit entstehen. Ebenso haftet der Mieter fur
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Verletzungen seiner Obliegenheits- und Sorgfaltspflichten durch Personen, die auf seine Veranlas-
sung hin mit der Mietsache in Berihrung kommen, worunter bspw. Betriebsangehdrige, Verwandte,
Gaste, Kunden, von ihm beauftragte Handwerker oder Transporteure zu verstehen sind.

11.5. Verursachen sonstige Personen Schaden am Mietobjekt oder Erfullungsgehilfen ,bei Gelegen-
heit”, ist der Mieter verpflichtet, die zur Durchsetzung etwaiger Ersatzanspriuche des Vermieters not-
wendigen Feststellungen zur Person und zur Sache mdglichst beweiskréftig festzustellen oder — bei
Vorliegen einer Straftat - durch Polizeibeamte feststellen zu lassen und dem Vermieter unverzuglich
zu melden.

12. Dekorationen, Renovierung, Schénheitsreparaturen und Reinigung

(R Tg Geschiitztes Muster
SR Nur zur Ansicht. Durch Kopieren und Nachahmen (Abschreiben) verletzen Sie
Rt unserer Urheberrechte.

12.2. Schénheitsreparaturen sind: Malerarbeiten und intensive Reinigungs- sowie Pflegearbeiten zur
Beseitigung von Abnutzungserscheinungen, die durch normales Wohnen hervorgerufen werden.
Generell sind fur Malerarbeiten abriebfeste fur Innenrdume zugelassene Farben oder Lasuren und/oder
Tapeten zu verwenden.

Fur Reinigungs- und Pflegearbeiten sind handelstbliche Reinigungsmittel zu verwenden.

12.3. Bei Schonheitsreparaturen, die am Ende des Mietverhaltnisses durchgefuhrt werden, sind aus-
schlieBlich neutrale und helle Farben fur Anstriche und Tapeten zu verwenden. Der Mieter wird auf die
nach diesem Mietvertrag bestehenden Regelungen zur Wohnungsgestaltung hingewiesen (siehe Ziffer
21 unten).

12.4. Soweit zur Beseitigung der durch die Nutzung des Mieters wahrend der Mietzeit entstandenen
Abnutzungserscheinungen und Verschmutzungen dazu ein Bedirfnis besteht, ist der Mieter bei Beendi-
gung des Mietverhéltnisses zur Ausfuhrung der im Pflichtenheft unter Ziffer 12.5. aufgefuhrten Arbei-
ten verpflichtet.

Verschmutzungen sind auch dann vom Mieter zu beseitigen, wenn diese nicht von ihm unmittelbar ver-
ursacht wurden, sondern allgemein durch Umwelteinflisse wéhrend er Mietzeit entstanden sind, wie
zum Beispiel das Absetzen von Staub.

12.5. Pflichtenheft

12.5.01 Tapezieren der Wande und Streichen der Decken. Soweit das Mietobjekt mit Raufasertapete
tapeziert ist, gentigt ein Uberstreichen, soweit der Zustand der Raufasertapeten dies zulasst und
durch das nochmalige Uberstreichen die Grundstruktur der Raufaser noch ansehnlich sichtbar
bleibt. Nicht tapezierte Wande und Decken, insbesondere auch in den Nebenrdumen sind neu zu
streichen.

12.5.02 Intensivreinigung der vorhandenen Sockelleisten (Wandabschlussleisten).

12.5.03 Innentlren grindlich und sorgféltig reinigen und, soweit erforderlich, Holztliren neu lackie-
ren bzw. bei lasierten Holztliren neu lasieren.

12.5.04 Fenster innen und auflen sorgfaltig grundlich reinigen (Rahmen und Scheiben). Soweit es
sich um Holzfenster handelt und dies erforderlich ist, innen neu streichen bzw. bei lasierten
Holzfenstern innen lasieren.

12.5.05 AuRentiren und Wohneingangstire (jeweils innen) grindlich und sorgféltig reinigen und so-
weit es sich um_eine Holztire hande nd dies erforderlich i ne eichen bzw. bei lasierte

12.5.06 Samtliche Einbauteile intensiv innen und auf3en reinigen, und soweit es sich um Holzeinbau-
teile handelt, Anstriche oder Lasuren soweit erforderlich erneuern.
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14. Tierhaltung

14.1. Andere Tiere als Kleintiere durfen in der Eigentumswohnung und auf dem Grundstick nur mit
Zustimmung des Vermieters gehalten werden, die in Textform vorliegen muss. Kleintiere sind Tiere, die
in geschlossenen Behaltnissen gehalten werden und nicht frei im Haus oder auf dem Grundstick
umherlaufen. Dabei durfen Kleintiere nur als Hobby und in einer Anzahl gehalten werden, die Belasti-
gungen der Nachbarschaft ausschlief3t.

15. Obliegenheiten des Mieters, Hausreinigung, Winterdienst und Gartenpflege

15.1. Der Geschiitztes Muster
- Nur zur Ansicht. Durch Kopieren und Nachahmen (Abschreiben) verletzen Sie

chen Ben
unserer Urheberrechte.

Werterhalt
tung (dies

15.2. Der Vermieter oder die WEG kann die Haus- und Grundstucksreinigung wahrend der Mietzeit je-
derzeit auf eine professionelle Reinigungsfirma oder einen Hauswart Ubertragen und die entstehenden
zusatzlichen Betriebskosten auf den Mieter entsprechend der in diesem Mietvertrag zur Kostenumlage
enthaltenen Regelungen umlegen. Dies gilt nicht, wenn die neu entstehenden zuséatzlichen Betriebskos-
ten in keinem angemessenen Kosten-Nutzen-Verhaltnis stehen.

15.3. Der Mieter ist verpflichtet, sich an der regelmaRigen Reinigung von gemeinschaftlich benutzten
R&umen, Einrichtungen, Wegen und Zufahrten (zum Beispiel Treppenhaus, Abstellplatz fur Mulltonnen,
Flure, Kellerraume, Eingdnge) in angemessenem und in dem Haus Ublichen Umfang zu beteiligen. Die
von der WEG dazu aufgestellten Regelungen wurden dem Mieter bekannt gemacht und sind von ihm zu
beachten.

Reinigungsgerate und Reinigungsmittel sind vom Mieter auf eigene Kosten zu beschaffen, soweit dies
zu keinen unzumutbaren Belastungen des Mieters fuhrt oder durch Beschluss der WEG anders geregelt
ist.

15.3. Die Reinigung und Pflege der gemeinschaftlich genutzten Raume und Einrichtungen, Wege, Gar-
ten und Zufahrten wird (zumindest teilweise) von einem Hauswart (Hausmeister) oder einer Reini-
gungsfirma erledigt. Dennoch besteht, insoweit keine oder keine ausreichende Reinigung durch eine
Reinigungsfirma erfolgt, eine Verpflichtung des Mieters zur Reinigung.

15.4. Die winterliche R&um- und Streupflicht wird vom Hauswart oder einem externen Servicebetrieb
erledigt.

15.4. Die Raum- und Streupflicht im Winter ist vom Mieter im Rahmen der im Haus bestehenden Rege-
lungen der WEG durchzufiihren, die dem Mieter bekannt gemacht sind. Die WEG und/oder der Vermie-
ter kénnen einen verbindlichen Winterdienstplan (auch in der Hausordnung) aufstellen, soweit dies zu
keinen unzumutbaren Belastungen des Mieters fuhrt.

15.4.2. Das Streugut ist vom Mieter auf eigene Kosten zu beschaffen, soweit es nicht vom Vermieter
oder durch die WEG zur Verfugung gestellt wird.

15.5. Der Mieter muss den ihm zur alleinigen Nutzung Uberlassenen Gartenanteil standig in Ublichem
Umfang pflegen. Der Schnitt von Strauchern sowie die Beseitigung von Laub und Schnittgut gehdrt mit
zu den vom Mieter auf eigene Kosten zu erbringenden Leistungen. Erforderliche Gerate und Betriebs-
mittel sind vom Mieter auf eigene Kosten zu beschaffen, sofern diese nicht vom Vermieter zur Verfu-
gung gestellt werden.

16. Betreten des Mietobjektes durch den Vermieter

16.1. Der Vermieter kann das Mietobjekt nach Absprache in Anwesenheit des Mieters oder eines vom
Mieter beauftragten Vertreters zu vertretbaren Zeiten betreten, sofern ein berechtigtes Interesse des
Vermieters besteht. Ein berechtigtes Interesse des Vermieters besteht insbesondere in folgenden Fal-
len:
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e Bei Schaden, um die Notwendigkeit von Arbeiten oder den Zustand des Mietobjektes festzustellen.

e Wenn der Vermieter das Mietobjekt verkaufen will.

e Wenn das Mietverhaltnis gekindigt ist, um Besichtigungen mit Mietinteressenten vornehmen zu
koénnen.

16.2. Der Vermieter ist berechtigt, bei Schaden eine weitere Person hinzuzuziehen oder die Besichti-
gung durch eine dritte Person, insbesondere beauftragte Handwerker oder Architekten allein vorneh-
men zu lassen.

16.3. Im Verkaufsfalle oder bei einer Neuvermietung darf der Vermieter das Mietobjekt zusammen mit
Interesse

Geschiitztes Muster
kRSl Nur zur Ansicht. Durch Kopieren und Nachahmen (Abschreiben) verletzen Sie

el clo sl unserer Urheberrechte.
oder muss

17. Mehrere Personen als Mieter oder Vermieter, Vollmachten

17.1. Vollmachten

Mietervollmachten:

Erklarungen, die auf das mit den Mietern bestehende Mietverhaltnis von Einfluss sind, missen von oder
gegentiber allen Mietern abgegeben werden.

Die Mieter bevollméchtigen sich jedoch gegenseitig zur Entgegennahme oder Abgabe solcher Erklarun-
gen. Diese Vollmacht gilt auch fur die Entgegennahme von Kundigungen, jedoch nicht fur den Aus-
spruch von Kundigungen und nicht fir den Abschluss eines Mietaufhebungsvertrages. Kindigungen
mussen schriftlich erfolgen und immer von allen Mietern unterzeichnet sein.

Vermietervollmachten:

Bei einer Mehrheit von Vermietern ist jeder der Vermieter berechtigt, Erklarungen mit Wirkung fur die
anderen abzugeben und entgegenzunehmen. Die Vermieter gelten in soweit als gegenseitig bevoll-
machtigt.

17.2. Haftung:

Mehrere Mieter haften fur alle Verpflichtungen aus dem Mietverhéltnis gegenuber dem Vermieter als
Gesamtschuldner.

18. Bauliche Veranderungen, Aufwendungsersatz und Wegnahmerecht des Mieters

18.1. Der Mieter darf am Gebaude aullen, auf dem Grundstick oder in gemeinschaftlich genutzten
Raumen ohne vorherige schriftlich Zustimmung des Vermieters keine Einrichtungen anbringen oder ir-
gendwelche Verédnderungen vornehmen. Der Vermieter kann seine Zustimmung von Bedingungen
und/oder Auflagen abhangig machen.

Der Mieter kann die Zustimmung des Vermieters verlangen, wenn keine Beschlisse der WEG ent-
gegenstehen und wenn er ansonsten unter Bericksichtigung des Grundsatzes von , Treu und Glauben“
unangemessen benachteiligt oder sein Recht auf Informationsfreiheit unzumutbar beschrénkt waére.
Auch soweit der Vermieter zur Erteilung einer Erlaubnis verpflichtet ist, kann er Ort und Art der An-
bringung einer Einrichtung bestimmen.

18.2. Veranderungen an und in den Mietraumen, insbesondere Um- und Einbauten, Installationen und
dergleichen, durfen nur mit schriftlicher Erlaubnis des Vermieters vorgenommen werden.
Der Vermieter kann seine Zustimmung von Bedingungen und/oder Auflagen abhangig machen.

18.3. Hat der Mieter Veranderungen am Mietobjekt gemaf Ziffer 18.1 vorstehend vorgenommen, so ist
er auf Verlangen des Vermieters dazu verpflichtet, den friheren Zustand des Mietobjektes spatestens
beim Auszug wieder herzustellen. Die gilt nicht fur Verédnderungen aus Anlass der Beseitigung von
Mangeln. In jedem Fall verzichtet der Mieter auf alle ihm etwa zustehen den Ersatzanspriiche fur geta-
tigte Aufwendungen, es sei denn, die Parteien haben sich im Einzelfall schriftlich auf eine andere Rege-
lung geeinigt oder es handelt sich um Aufwendungen fur eine Mangelbeseitigung mit der sich der Ver-
mieter in Verzug befand.
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18.4. Der Mieter kann eine Einrichtung, mit der er das Mietobjekt versehen hat, wegnehmen. Er ist
nach einer Wegnahme zur Wiederherstellung des urspringlichen Zustandes des Mietobjekts verpflich-
tet. Der Vermieter kann das Wegnahmerecht gemall § 552 BGB durch Zahlung einer angemessenen
Entschadigung abwenden, sofern kein(e) berechtigtes Interesse des Mieters an der Wegnahme be-
steht. Ubt er dieses Recht nicht aus, kann der Vermieter die Wegnahme der Einrichtung und die Wie-
derherstellung des urspriinglichen Zustandes vom Mieter verlangen.

18.5.Hat der Mieter Mangel des Mietobjekts eigenméchtig behoben, besteht gegeniber dem Vermieter
kein Anspruch auf Ersatz entstandener Aufwendungen. Ersatzanspriiche des Mieters gemall 8 536 a
Abs 2 BGB werden jedoch nicht eingeschrankt.

19. Wohnungsgestaltung

19.1. Unter Wohnungsgestaltung ist insbesondere die Ausfuhrung und die farbliche Gestaltung der
Wand- und Deckenanstriche, Fenster und der Einbauteile (z.B. TiUren) sowie die Art der Tapeten zu
verstehen.

19.2. Andert der Mieter nach Ubernahme der Eigentumswohnung wahrend der Mietzeit die bestehende

Wohnungs __
ter) verpfl Geschiitztes Muster

YNV Nur zur Ansicht. Durch Kopieren und Nachahmen (Abschreiben) verletzen Sie
PPN unserer Urheberrechte.

insbesonds
Verpflichtung.

20. Haftungsausschlisse

20.1. Die verschuldensunabhéngige Haftung des Vermieters fur bei Vertragsabschluss vorhandene
Mangel des Mietobjekts nach § 536 a Abs. 1 BGB wird ausgeschlossen.

20.2. Der Vermieter haftet nicht fur Sachschdden an besonders wertvollen Gegenstadnden des Mieters,
wie insbesondere Kunstgegenstanden, elektronische Speichermedien einschliellich Daten von erhebli-
cher wirtschaftlicher Bedeutung oder hoher Bargeldbetrdge, deren Aufbewahrung in gemieteten Rau-
men ohne besondere Schutzvorkehrungen allgemein untypisch ist.

Dieser Haftungsausschluss gilt auch bei Pflichtverletzungen durch Vertreter oder Erfullungsgehilfen des
Vermieters. Insgesamt gilt der Haftungsausschluss je-doch nicht, soweit dem Vermieter, Vertreter oder
Erfallungsgehilfen eine vorsatzliche oder grob fahrlassige Handlungsweise im Hinblick auf den Eintritt
des schadigenden Ereignisses vorzuwerfen ist. Im ubrigen ist die Haftung des Vermieters, seiner Ver-
treter oder Erfullungsgehilfen nicht beschrankt.

20.3. Ziffer 20.1 und 20.2 finden keinen Anwendung, soweit der Vermieter Mangelfreiheit oder eine
bestimmte Eigenschaft des Mietobjekts zugesichert, oder einen Mangel arglistig verschwiegen hat.

21. Sonstige Vereinbarungen

22. Unterschriften

Die dem Mieter ausgehandigte und im Haus ausgehangte Hausordnung ist Bestandteil dieses Miet-
vertrages. Den Erhalt eines Abdruckes der Hausordnung bestatigt der Mieter durch Unterschrift auf
dem Abdruck der Hausordnung.

Das Einrichtungsverzeichnis — Anlage 1 — ist Bestandteil des Mietvertrag.

Der Mieter hat die Abschrift des amtlichen Textes der Betriebskostenverordnung (BetrKV) als Ver-
tragsanhang zur Kenntnis genommen und erhalten.
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Der Mieter hat eine Abschrift der Hausordnung erhalten, im wurden folgende Beschlisse der WEG
bekannt gemacht:

Datum:
Datum:
Unterschrift(en) Vermieter

Unterschrift(en) Mieter
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Anlage | zum Mietvertrag

Hinsichtlich der Ausstattung, der Moblierung und des Inventars der von dem Mieter bzw. den Mie-
tern angemieteten Eigentumswohnung treffen die im folgenden Vereinbarungstext als ,,Vermieter*
und ,,Mieter“ bezeichneten Vertragsparteien diese Vereinbarungen:

A

Vertragsparteien

Vermieter

Mieter 1

Mieter2

Geschiitztes Muster

Wohnung

ur zur Ansicht. Durch Kopieren und Nachahmen (Abschreiben) verletzen Sie

unserer Urheberrechte.

Einrichtungsverzeichnis:

Inventar

Mitvermietet werden alle in der nachfolgenden Liste aufgefihrten Mébel und Einrich-
tungsgegenstande sowie Zubehdr, mit denen der Vermieter die Eigentumswohnung
ausgestattet hat (nachfolgend kurz als ,Inventar” bezeichnet). Zum Inventar gehodren
insbesondere auch die Einbaumdbel der Kuche und die Kiichengerédte (Einbaukuche)
soweit in der Inventarliste aufgefuhrt.

Zustand

*Stufe

* Klassifizierung des Zustandes des Inventars bei Ubernahme.

la

Neuwertiger Zustand oder Neuzustand bei Erstbezug oder Austausch (Renovie-
rung).

1b

Einwandfreier Zustand, nur geringe Gebrauchsspuren und Verschleil3, regelméa-
Rig gewartet, voll funktionstiichtig und einwandfrei gereinigt.

2a

Ohne Méangel und funktionstiuchtig, Gebrauchsspuren und Verschlei? sind al-
tersgerecht und entsprechen der Nutzungsdauer, kein Reparaturbedarf, kein
Reinigungsbedarf.

Schénheitsfehler und kleinere Schaden, jedoch voll funktionstauglich. Starkere
Gebrauchsspuren und Verschleil3.

Raumbez.

Inventar, Zubehdr, Ausstattung, Zubeho6r - Beschreibung Zustand*
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Geschiitztes Muster
Nur zur Ansicht. Durch Kopieren und Nachahmen (Abschreiben) verletzen Sie

unserer Urheberrechte.

1 Veranderungen am Inventar:

Der Mieter darf die in dieser Liste verzeichneten Gegenstdnde ohne vorherige Ge-
nehmigung des Vermieters nicht aus der Wohnung entfernen. Der Mieter kann eine
Genehmigung vom Vermieter nur verlangen, sofern sicher gestellt ist, dass entferntes
Inventar an einen Ort verbracht wird, der zu einer in jeder Hinsicht sachgerechten
Lagerung geeignet ist. Der Vermieter ist jedoch in keinem Fall verpflichtet, eine ent-
sprechende Genehmigung nachtraglich zu erteilen.

1.1

Nicht entfernen darf der Mieter solche Gegenstande, die speziell an die Eigentums-
1.2 wohnung eingepasst oder eingebaut sind, wie zum Beispiel eine Sauna, Einbaukiiche,
Badeinbaumdobel oder auch Einbauschranke.

In jedem Fall ist der Mieter auf eigene Kosten dazu verpflichtet, das Mietobjekt beim
Auszug wieder in den Zustand zuriick zu versetzen, in dem es sich beim Einzug befun-

) den hat, samtliches entferntes Inventar ist dorthin zuriickzubringen, wo es sich vor
der Entfernung befunden hat und funktionsfahig anzuschlieRen.
2 Obhutspflicht, Instandhaltung, Reparaturen und Pflege:

Der Mieter ist verpflichtet, das Inventar ab dem Zeitpunkt der Ubergabe so zu behan-
deln und zu benutzen, wie es ein verstandiger auf die Werterhaltung bedachter Eigen-
2.1 timer tun wirde. Insbesondere ist der Mieter auf seine Kosten verpflichtet das Inven-
tar stadndig zu pflegen und regelméRig zu reinigen. Bei allen Gerédten (insbesondere
einer Einbaukiiche) sind die Betriebsanleitungen der Hersteller zu beachten.

Falls erforderlich ist der Mieter verpflichtet, Reparaturen durchzufuihren und Ver-
schleil3teile zu ersetzen. Dabei tragt der Mieter — unabhangig von einem Verschulden -
di : -

2.2
3 Modernisierung, Ersatzbeschaffung:

Der Vermieter ist grundséatzlich nicht dazu verpflichtet Inventar, solange dieses noch
3.1 - L .

funktionstauglich ist, durch anderes moderneres oder einfach neues Inventar zu erset-
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Diese Vereinbarung endet - ohne dass es einer besonderen Kindigung bedarf - mit
Beendigung des Mietvertrages, auf den sie sich bezieht.

Sofern diese Inventarliste unvollstandig ist, beispielsweise weil die Aufnahme einzelner
Gegenstande vergessen wurde, so hat dies keinen Einfluss auf die Wirksamkeit dieser
Vereinbarung. Nicht in dieser Inventarliste aufgefuhrte Gegenstande werden so be-
handelt, als sei die Aufnahme in diese Inventarliste erfolgt.

Unterschriften der Vertragsparteien:

Datum, Unterschrift Vermieter Datum Unterschrift Mieter
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BETRIEBSKOSTENVERORDUNG

Abschrift des amtlichen Textes

Betriebskostenverordnung (BetrKV)
(Abschrift des amtlichen Textes)
Die Verordnung Uber die Aufstellung der Betriebskosten (= amtliche Bezeichnung) gilt seit 01.01.2004.

8 1 Betriebskosten

(1) Betriebskosten sind die Kosten, die dem Eigentimer oder Erbbauberechtigten durch das Eigentum
oder Erbbaurecht am Grundstiick oder durch den bestimmungsmaRigen Gebrauch des Gebaudes, der
Nebengebaude, Anlagen, Einrichtungen und des Grundstiicks laufend entstehen. Sach- und Arbeitsleis-
tungen des Eigentimers oder Erbbauberechtigten dirfen mit dem Betrag angesetzt werden, der flr eine
gleichwertige Leistung eines Dritten, insbesondere eines Unternehmers, angesetzt werden koénnte; die
Umsatzsteué

Geschiitztes Muster
Nur zur Ansicht. Durch Kopieren und Nachahmen (Abschreiben) verletzen Sie
unserer Urheberrechte.

(2) Zu den

1. die Koste "genig SR eee
ten der Aufsicht, der Wert der vom Vermieter personlich geleisteten Verwaltungsarbeit, die Kosten fir die
gesetzlichen oder freiwilligen Priufungen des Jahresabschlusses und die Kosten fiir die Geschéaftsfiihrung
(Verwaltungskosten)

2. die Kosten, die wéhrend der Nutzungsdauer zur Erhaltung des bestimmungsméaRigen Gebrauchs auf-
gewendet werden mussen, um die durch Abnutzung, Alterung und Witterungseinwirkung entstehenden
baulichen oder sonstigen Mangel ordnungsgemaf zu beseitigen (Instandhaltungs- und Instandsetzungs-
kosten).

8 2 Aufstellung der Betriebskosten
Betriebskosten im Sinne von 8 1 sind:

1.die laufenden o6ffentlichen Lasten des Grundstlicks, hierzu gehdrt namentlich die Grundsteuer;

2.die Kosten der Wasserversorgung, hierzu gehdren die Kosten des Wasserverbrauchs, die Grundgebiih-
ren, die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchsuberlassung von Wasserzahlern sowie
die Kosten ihrer Verwendung einschlief3lich der Kosten der Eichung sowie der Kosten der Berechnung und
Aufteilung, die Kosten der Wartung von Wassermengenreglern, die Kosten des Betriebs einer hauseige-
nen Wasserversorgungsanlage und einer Wasseraufbereitungsanlage ein-schlielich der Aufbereitungs-
stoffe;

3. die Kosten der Entwasserung, hierzu gehoéren die Gebuhren fur die Haus- und Grundsticksentwésse-
rung, die Kosten des Betriebs einer entsprechenden nicht 6ffentlichen Anlage und die Kosten des Betriebs
einer Entwa
4. die Koste
a) des Betri
der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Bedie-
nung, Uberwachung und Pflege der Anlage, der regelmaRigen Priifung ihrer Betriebsbereitschaft und Be-
triebssicherheit einschliellich der Einstellung durch eine Fachkraft, der Reinigung der Anlage und des
Betriebsraums, die Kosten der Messungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, die Kosten der An-
mietung oder anderer Arten der GebrauchsiUberlassung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung sowie
die Kosten der Verwendung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung einschlieBlich der Kosten der
Eichung sowie der Kosten der Berechnung und Aufteilung;

oder

b) des Betriebs der zentralen Brennstoffversorgungsanlage, hierzu gehdren die Kosten der verbrauchten
Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms und die Kosten der Uberwachung sowie
die Kosten der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums;

oder

c) der eigenstandig gewerblichen Lieferung von Warme, auch aus Anlagen im Sinne des Buchstabens a,
hierzu gehéren das Entgelt fur die Warmelieferung und die Kosten des Betriebs der zu-gehdrigen Haus-
anlagen entsprechend Buchstabe a;

oder

d) der Reinigung und Wartung von Etagenheizungen und Gaseinzelfeuerstatten, hierzu gehéren die Kos-
ten der Beseitigung von Wasserablagerungen und Verbrennungsriuckstanden in der Anlage, die Kosten
der regelmafigen Prifung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der damit zusammenhan-
genden Einstellung durch eine Fachkraft sowie die Kosten der Messungen nach dem Bundesimmissions-
schutzgesetz.

5. die Kosten
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	Muster: Geschütztes Muster
Nur zur Ansicht. Durch Kopieren und Nachahmen (Abschreiben) verletzen Sie unserer Urheberrechte.
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